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Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) verändert sowohl
die juristische Praxis als auch die rechtswissenschaftliche
Ausbildung grundlegend. Aktuelle Entscheidungen – etwa
des AG Köln zum berufsrechtlichen Umgang mit KI-gene-
rierten Schriftsätzen – verdeutlichen die Spannweite recht-
licher Fragen von anwaltlicher Sorgfaltspflicht über richter-
liche Entscheidungsfindung bis hin zum Verwaltungshan-
deln. Zugleich stellt sich für das rechtswissenschaftliche
Studium die Frage, ob und inwieweit der Einsatz von KI-
Tools bei Haus- und Seminararbeiten zulässig ist, ohne den
Eigenleistungsgrundsatz zu verletzen. Der Beitrag verknüpft
diese Perspektiven, analysiert berufs- und prüfungsrechtli-
che Rahmenbedingungen, entwickelt Leitlinien und zeigt,
wie die Ausbildung künftige Juristinnen und Juristen auf ei-
nen verantwortungsvollen KI-Einsatz in ihrer späteren Pra-
xis vorbereiten kann.
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I. Kölner Karneval?

Das Amtsgericht hatte genug. Es nimmt sich eine ganze Sei-
te, um einen Rechtsanwalt dafür zurechtzuweisen, dass er
rechtliche Voraussetzungen für eine Umgangsregelung »of-
fenbar mittels künstlicher Intelligenz generiert und frei er-
funden«1 habe.

Worum ging es eigentlich? Die Eltern, aus deren Bezie-
hung zwei Kinder hervorgegangen sind, leben getrennt von-
einander in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Mutter be-
treut und versorgt die Kinder. Das Sorgerecht teilen sich die
Eltern. Der Vater wünscht sich, mehr Zeit mit seinen Kin-
dern verbringen zu dürfen, und wendet sich an das zustän-
dige Familiengericht, das Amtsgericht Köln. Das Gericht
lehnt das »Wechselmodell 7/7« ab, das der Vater offenbar
beantragt hatte – der Beschluss ist in weiten Teilen ge-
schwärzt –, aber regelt den Umgang für Ferien und Feierta-
ge neu. Das Gerichtsverfahren gewinnen bzw. verlieren
Mutter und Vater, legen wir die Kostenentscheidung zu
Grunde, je zur Hälfte.

In den Gründen stellt das Amtsgericht zunächst den
Sachverhalt samt der Prozessgeschichte dar, dann folgen
die Rechtsausführungen. Nachdem das Gericht die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zu den Voraussetzungen
des Wechselmodells wiedergegeben hat,2 die offenbar auch
der Rechtsanwalt der Mutter (dort »Antragsgegnervertre-
ter«) zitiert hatte, setzt der Beschluss wie folgt fort (dort mit
Hervorhebungen):

»Die weiteren von dem Antragsgegnervertreter im Schriftsatz
vom 30. 06. 2025 genannten Voraussetzungen stammen nicht aus
der zitieren [sic!] Entscheidung und sind offenbar mittels künst-
licher Intelligenz generiert und frei erfunden. Auch die genannten
Fundstellen sind frei erfunden. Viefhues kommentiert nicht im
Münchner Kommentar, sondern den juris PraxisKommentar BGB
Band 4, dessen Herausgeber er ist. Die 9. Auflage stammt aus dem
Jahr 2024, nicht 2021. § 1678 BGB wird von Hennemann kommen-
tiert. § 1687 des jurisPK-BGB Band 4 wird nicht von Brömmelmey-
er, sondern von Thormeyer kommentiert. Eine Randziffer 65 ff.
gibt es in dem Kommentar nicht. Die Erläuterungen enden bei
Rn. 36. Die Fundstelle Brons, Kindeswohl und Elternverantwor-
tung, 2013, S. 175 ff. konnte seitens des Gerichts nicht gefunden
werden. Eine Fundstelle Völkl, FamRB 2015, Bl. 74 ist ebenfalls frei
erfunden. In der FamRB 2015 findet sich auf Bl. 70–77 der Aufsatz:
Ist § 17 VersAusglG verfassungsgemäß? – Verfassungsrechtliche
Überlegungen zur Kritik an dieser Vorschrift. Auch ein Werk
›Meyer-Götz, in: Hauß/Gernhuber, Familienrecht, 6. Aufl. 2022,
§ 1671 Rn. 33‹ gibt es nicht. Hier werden offenbar 3 verschiedene
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Werke vermengt. Den entsprechenden Rechtssatz, wonach ein
Wechselmodel[l] mit einem [psychisch instabilen, insoweit in
BeckRS nicht abgedruckt] Elternteil grundsätzlich unvereinbar ist,
gibt es nicht. Auch eine Fundstelle OLG Frankfurt, FamRZ 2021, 70
ist frei erfunden. Auf Bl. 67–70 der FamRZ aus dem Jahre 2021
findet sich die Entscheidung des OLG Düsseldorf zur Thematik Zu-
stimmungserfordernis der Ersatznacherben zur Löschung eines
Nacherbenvermerks. Auf Bl. 70–70 findet sich die Entscheidung
1 W 1276/20 des Kammergerichts, die sich mit der Grundbuch-
berichtigung aufgrund von Teilerbscheinen auseinandersetzt.«3

Die Rüge fällt schon in ihren Formulierungen deutlich aus.
Hinzu kommt, dass es der Ausführungen zur Begründung
der Entscheidung nicht bedurft hätte. Das Gericht formu-
liert keine »tragenden Gründe« (rationes decidendi) der te-
norierten Umgangsregelung. Aber um den klassischen Fall
eines obiter dictums, von nebenbei Gesagtem, geht es auch
nicht. Denn das Amtsgericht nutzt die Gelegenheit der ge-
richtlichen Entscheidung nicht etwa, um für künftige Ver-
fahren seine Rechtsauffassung in nur naheliegenden, nicht
aber entscheidungserheblichen familienrechtlichen Fragen
mitzuteilen. Sondern es ermahnt den Verfahrensbevoll-
mächtigten als Rechtsanwalt:

»Der Verfahrensbevollmächtige [sic!] hat derartige Ausführungen
für die Zukunft zu unterlassen, da sie die Rechtsfindung erschwe-
ren, den unkundigen Leser in die Irre führen und das Ansehen
des Rechtsstaates und insbesondere der Anwaltschaft empfindlich
schädigen. Er wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen Ver-
stoß gegen § 43a Abs. 3 BRAO handelt, wenn ein Rechtsanwalt be-
wusst Unwahrheiten verbreitet. Hierzu gehört der wissentlich fal-
sche Vortrag über Inhalt und Aussagen von Gesetzen und Urteilen
(Weyland/Bauckmann, 11. Aufl. 2024, BRAO § 43a Rn. 39; Henssler/
Prütting/Henssler, 5. Aufl. 2019, BRAO § 43a Rn. 140). Der Verfah-
rensbevollmächtige [sic!] ist Fachanwalt für Familienrecht und
sollte die Rechtslage kennen.«4

Erst anschließend findet das Amtsgericht zur Sache zurück.5

Die erhobenen Rügen sind zutreffend; es handelt sich

durchweg um Fehlzitate. Mit ihnen hat der Anwalt seinen
Schriftsatz gewissermaßen »verkleidet«. Doch selbstredend
ist das Phänomen nicht nur in Köln zu beobachten. Die Fälle
häufen sich, und es sind nicht nur Anwälte6, sondern auch
Gerichte7, die sich Vorwürfe gefallen lassen müssen. Da ver-
gleichbare Tendenzen auch in der Rechtswissenschaft zu
befürchten sind, versuchen juristische Verlage, den Einsatz
von KI bei der Erstellung von Manuskripten zu regeln, in-
dem sie ihre Verlagsverträge um neuartige, teils sehr weit-
reichende KI-Klauseln ergänzen wollen.8

II. Der Einsatz künstlicher
Intelligenz in der juristischen
Praxis

1. Einsatzpotenziale

Das Kölner Verfahren zeigt, dass der Einsatz künstlicher In-
telligenz in der juristischen Praxis rasant an Bedeutung ge-
winnt – nicht nur vor deutschen Gerichten, sondern erst
recht international. Eine Datenbank, die »AI Hallucination
Cases« verzeichnet, umfasst weltweit bereits über 300 Ein-
träge.9 Auch wenn die überwiegende Mehrzahl dieser Fälle
vor Gerichten in englischsprachigen common-law-Jurisdik-
tionen verhandelt wurde, sind auch kontinentaleuropäi-

3 AGKöln, Beschl. v. 02. 07. 2025 – 312 F 130/25, BeckRS 2025, 15539, Rn. 10.
Die Abkürzung »Bl.« für Blatt ist für Zitate aus den Gerichtsakten üblich.
Aufsätze, die keine Randnummern ausweisen, müssen Sie dagegen wei-
terhinmit Angabe der Seitenzahl zitieren. Blatt und Seite unterscheiden
sich in der Sache: EinBlatt hat zwei Seiten, die Vorder- unddieRückseite.
Außerdem ist es vorzugswürdig, von Randnummern statt von Randzif-
fern zu schreiben. Ziffern sind nur 0, 1, 2 usw. bis 9. Zahlen bzw. Num-
mern werden aus Ziffern zusammengesetzt. Der Begriff der Randziffer
ist daher streng genommennur für die erstenneunRandnummernmög-
lich, entfällt der Einheitlichkeit zu liebe aber auch dort.
4 AGKöln, Beschl. v. 02. 07. 2025 – 312 F 130/25, BeckRS 2025, 15539, Rn. 11;
a. A. Römermann, Anwalt reicht KI-Schriftsatz mit Fehlern bei Gericht
ein, LTO v. 24. 07. 2025, https://www.lto.de/persistent/a_id/57745 (§ 43 I 1,
§ 43a III BRAO gewahrt). Ob ein Verstoß vorliegt, soll hier offenbleiben;
allgemein zum Berufsrecht noch unten, unter II.2.b).
5 AG Köln, Beschl. v. 02. 07. 2025 – 312 F 130/25, unveröff., Umdruck S. 9
(»Gemessen an dem zuvor skizzierten Maßstab […] Entscheidend ist

aber, […])«, in BeckRS 2025, 15539 nicht abgedruckt, wohl aber in juris
(Rn. 18 und 19).
6 Vgl. OLG Celle, Beschl. v. 29. 04. 2025 – 5 U 1/25, BeckRS 2025, 12085, frei-
lich ohne dass das Gericht das »Zitat ›OLG München, Urteil vom
12. 11. 2015, 23 U 2003/15, NJW-RR 2016, 328‹« (Rn. 6), ein »Fehlzitat« (Rn. 7)
der Beklagten, mit KI in Verbindung bringt; ebenso für »OLG Frankfurt
(Zitat: ›Urteil vom 30. 05. 2018, 4 U 257/17, BeckRS 2018, 15994‹)« (Rn. 7 f.),
»OLG Düsseldorf (Zitat: ›Urteil vom 13. 04. 2017, I‑6 U 271/16, BeckRS 2017,
112233‹)« (Rn. 8 f.) und »OLG Koblenz (Zitat: ›Urteil vom 15. 10. 2020, 6 U
1261/19‹)« (Rn. 9 f.).
7 Vgl. Scarcella, U. S. judge says he won’t explain error-ridden ruling in
Mississippi civil rights case, Reuters v. 04. 08. 2025, über Fälle aus Bun-
desgerichten in New Jersey und Mississippi (Mississippi Association of
Educators et al. V. Board of Trustees of State Institutions of Higher Lear-
ning et al., U. S. District Court, Southern District of Mississippi, 3:25-cv-
00417-HTW-LGI).
8 Zu den damit verbundenen, kontroversen Rechtsfragen jüngst Grün-
berger, Warum ich den KI-Vertragsergänzungen des Beck-Verlags nicht
zustimme, Verfassungsblog v. 17.09.2025, https://verfassungsblog.de/war
um-ich-den-ki-vertragserganzungen-des-beck-verlags-nicht-zustimme/
(Stand: 18.09.2025).
9 Siehe https://www.damiencharlotin.com/hallucinations/ (Stand: 06.
 09. 2025); vgl. dazu auch Brien, Wenn die KI vor Gericht halluziniert, t3n
v. 2. 6. 2025, abrufbar unter: https://t3n.de/news/ki-halluzinationen-geric
ht-datenbank-1690634/ (abgerufen am 19. 09. 2025).
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sche Fälle in der Datenbank verzeichnet.10 Diese immer
zahlreicheren Urteile zu den Grenzen der Zulässigkeit des
Einsatzes künstlicher Intelligenz insbesondere bei der an-
waltlichen Tätigkeit, belegen, wie stark sich diese Technolo-
gie in der juristischen Praxis verbreitet.

a) Begriff

Was genau unter »künstlicher Intelligenz« (KI) zu verstehen
ist, lässt sich allerdings nicht leicht sagen, weil die Literatur
den Begriff nicht einheitlich definiert: Während einige De-
finitionen auf die Fähigkeit technischer Systeme abstellen,
menschliche Intelligenzleistungen –wie Lernen, Problemlö-
sen oder Sprachverstehen – nachzuahmen, betonen andere
den Aspekt der autonomen Entscheidungsfindung auf
Grundlage großer Datenmengen.11 Eine Legaldefinition des
Begriffs »KI-System« findet sich neuerdings in der europäi-
schen Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vor-
schriften für künstliche Intelligenz (KI-Verordnung bzw.
KI-VO).12 Laut Art. 3 Nr. 1 bezeichnet dieser Begriff »ein ma-
schinengestütztes System, das für einen in unterschiedli-
chem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach
seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann und
das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizi-
te Ziele ableitet, wie Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhal-
te, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die
physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen kön-
nen«. Diese Definition steht im Wesentlichen im Einklang
mit den bisherigen Begriffsverständnissen, wenngleich un-
ter Betonung der autonomen Anpassungsfähigkeit der KI-
Systeme. Zugleich formuliert der Verordnungsgeber tech-
nologieoffen.13 Letztlich bleibt auch diese Umschreibung va-
ge und ist rechtlich entsprechend schwer zu handhaben.14

Als besonders dynamischer Teilbereich gilt die so-
genannte generative KI, zu der auch große Sprachmodelle

(»Large Language Models«) wie ChatGPT, Perplexity, Clau-
de, Copilot und Mistral zählen. Solche Systeme sind in der
Lage, Texte zu analysieren, zu verstehen und eigenständig
zu formulieren, indem sie Muster in riesigen Sprachdaten-
sätzen erkennen und reproduzieren.15 Nun erfordert der
Umgang mit Recht in großem Umfang Textarbeit – die Lek-
türe von Gesetzesvorschriften, Kommentaren und Gerichts-
urteilen sowie das Erstellen von Schriftsätzen, Vertragsent-
würfen und Gutachten. Ein großes Sprachmodell verspricht
in diesem Zusammenhang besonderen Nutzen.16 Es kann
die Recherche in umfangreichen Datenbeständen beschleu-
nigen, juristische Texte vorformulieren und komplexe Sach-
verhalte in prägnante Sprache übersetzen. Angesichts
wachsender Datenmengen, steigender Effizienzanforderun-
gen und der zunehmenden Verfügbarkeit leistungsfähiger
generativer Systeme stellt sich heute nicht mehr die Frage,
ob KI in den Arbeitsalltag von Juristinnen und Juristen inte-
griert werden kann, sondern nur noch, wie deren Einsatz
sinnvoll, verantwortungsbewusst und rechtssicher möglich
ist.

b) KI-Anwendungen

In der juristischen Praxis eröffnet der Einsatz von KI – ins-
besondere in Form großer Sprachmodelle – ein breites
Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, das sich je nach
Berufssparte graduell unterscheidet.

In der Anwaltschaft unterstützen Systeme wie Beck
Noxtua, Prime Legal AI oder Harvey bei der automatisier-
ten Rechtsrecherche, der Analyse umfangreicher Dokumen-
te und der Erstellung von Schriftsätzen oder Vertragsent-
würfen.17 Anwendungen wie Lawgeex übernehmen die KI-
gestützte Vertragsprüfung, indem sie Klauseln mit vordefi-
nierten Standards vergleichen und potenzielle Risiken mar-
kieren.18 Für Rechtsanwaltskanzleien bedeuten diese KI-An-
wendungen eine erhebliche Zeitersparnis: Übernimmt die
KI Routineaufgaben, bleibt mehr Zeit für die problemorien-
tierte Mandatsarbeit.

Auch in Gerichten und Behörden zeichnet sich ein
wachsendes Einsatzpotenzial für KI-Anwendungen ab:
Sprachmodelle können im Bereich der Massenverfahren
(Fluggastdaten, Motordaten) genauso helfen wie bei der

10 In der in Fn. 8 genanntenDatenbank sind (Stand: 06. 09. 2025) 221 Fäl-
le in den USA, 28 in Australien, 26 in Kanada sowie 14 in Großbritannien
verzeichnet. Deutschland ist mit den beiden unter I. verhandelten Ent-
scheidungen (AG Köln und OLG Celle) vertreten, mit dem Hinweis, dass
jeweils Anwälte KI verwendet hätten.
11 Ausführlich Ibold Künstliche Intelligenz und Strafrecht, 2024,
155–169; vgl. außerdem StichwortKommentar Legal Tech/Yuan Künst-
liche Intelligenz, 2023, Rn. 11–15.
12 Zur KI-VO als Teil des EU-Digitalrechts »im Fokus universitärer Aus-
bildung« siehe Steinrötter JURA 2024, 1179; speziell zu den Organisati-
onspflichten des AG-Vorstands beim Einsatz von KI-Systemen Lingath
JURA 2023, 940.
13 Fleischmann RDi 2025, 193, 195.
14 Näher Wendehorst/Nessler/Aufreiter/Aichinger MMR 2024, 605; vgl.
auchMielke JZ 2025, 759, 763 f.

15 Siehe etwaWendt/WendtDasneueRecht derKünstlichen Intelligenz,
2. Aufl. 2025, § 11 Rn. 3.
16 Ausf. VillasenorMinn. J. L. Sci. & Tech. 25 (2024), 25.
17 Vgl. die Beispielliste beiWilmer EuZW2024, 868, 869 f. Für einen brei-
teren Überblick siehe außerdem Halft/Steinbrecher/Prior Die Zukunft
der Rechtsberatung, 2025, S. 135 ff.
18 Enders JA 2018, 721, 722.
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Aufbereitung von Beweismitteln oder der Anonymisierung
von Entscheidungen.19 Bayern und Nordrhein-Westfalen
planen den Aufbau eines generativen Sprachmodells der
Justiz (GJS) bis Ende 2026. Es soll Textbausteine formulieren,
unstreitige Sachverhalte aus den Schriftsätzen »herausfil-
tern« und Schriftsätze aus verschiedenen Akten vergleichen
können.20 In Unternehmen und auch in der Verwaltung las-
sen sich Low-Code-Plattformen und Expertensysteme wie
Bryter nutzen, um digitale Rechtsanwendungen zu erstel-
len, die Kunden- oder Bürgeranfragen automatisiert beant-
worten oder Verfahrensschritte anstoßen.21

Für die Gesetzgebung wiederum eröffnet KI neue Mög-
lichkeiten der Gesetzesanalyse: So hat das Bundesministeri-
um der Finanzen (BMF) eine Machbarkeitsstudie zu einer
KI-gestützten Anwendung zur Identifikation des Verein-
fachungspotentials von Regelungen in Auftrag gegeben, um
komplexe Gesetzestexte systematisch auf unnötige Komple-
xität und redundante Regelungen zu überprüfen.22 Damit
zeichnet sich ab, dass KI in allen Bereichen der Rechtspra-
xis, von der Rechtssetzung über die Rechtsgestaltung bis hin
zur Rechtsanwendung, nicht nur die Effizienz steigern, son-
dern auch Qualität und Zugänglichkeit juristischer Arbeit
verbessern kann.

c) Auswirkungen

Vor diesem Hintergrund wird vermehrt die Frage auf-
geworfen, ob Juristinnen und Juristen durch KI langfristig
überflüssig werden könnten.23 Zwar zeigen aktuelle Ent-
wicklungen – etwa der zunehmende Einsatz von KI-gestütz-
ten Recherche- und Formulierungstools in Kanzleien und
Unternehmen –, dass bestimmte, bislang von Berufseinstei-
gerinnen und -einsteigern übernommene Routinetätigkei-
ten künftig weitgehend automatisiert werden können.24

Neuere Marktanalysen deuten darauf hin, dass sich die An-
forderungen an Berufseinsteiger im Rechtsbereich schon
jetzt erheblich verschieben.25 Neben klassischer Rechts-
kenntnis gewinnen technologische Kompetenz, Datenana-
lysefähigkeiten und die Fähigkeit zur kritischen Bewertung
maschinell erzeugter Ergebnisse stark an Gewicht.26

Gleichwohl sprechen starke Argumente dagegen, dass
KI menschliche Rechtsarbeit vollständig ersetzt.27 Die Beur-
teilung komplexer, rechtlich und ethisch vielschichtiger
Sachverhalte, die strategische Beratung von Mandanten so-
wie die Verantwortung für die rechtlichen Konsequenzen
von Entscheidungen erfordern weiterhin menschliches Ur-
teilsvermögen, Empathie und Verhandlungsgeschick – Fä-
higkeiten, die auch auf absehbare Zeit nicht vollständig au-
tomatisierbar sind. KI wird daher eher als Verstärker und
Werkzeug juristischer Expertise zu verstehen sein, das Ar-
beitsprozesse effizienter gestaltet, ohne den inhaltlichen
Kern juristischer Tätigkeit zu betreffen.

2. Einsatzgrenzen in der anwaltlichen Praxis

Der Einzug von KI, insbesondere in die anwaltliche Praxis,
eröffnet Chancen, wirft aber auch erhebliche rechtliche
Fragen auf. Gerade Sprachmodelle wie ChatGPT oder Gemi-
ni können bei anwaltlicher Recherche, dem Entwurf von
Schriftsätzen und der rechtlichen Analyse unterstützen.
Wer sie nutzen will, muss jedoch die rechtlichen, insbeson-
dere die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen kennen.

a) Anwaltliche Vertragspflichten

Eine erste Begrenzung ergibt sich bereits aus dem allgemei-
nen Vertragsrecht. Zwischen Anwalt und Mandant besteht
ein Geschäftsbesorgungsvertrag gem. §§ 611, 675 BGB, aus
dem sich die Pflicht zu sorgfältiger und fachgerechter Bera-

19 Mielke JZ 2025, 759, 766, 768; zu Robo-Richtern näher: Bernzen RDi
2023, 132;Risse/WeißBB 2025, 1731; imKontext der KI-Verordnung ferner
Wachter/Leeb RDi 2024, 440.
20 Mielke JZ 2025, 759, 766; Stürner, GPR 2025, 62 Rn. 24.
21 Ebers/Yuan, StichwortKommentar Legal Tech, 2023, Rn. 41.
22 Forschungsvorhaben fe 5/23 »Machbarkeitsstudie zu einer Kl-ge-
stützten Anwendung zur Identifikation des Vereinfachungspotentials
von Regelungen«, abrufbar unter www.d-fine.com/KI-Studie-Rechtsver
einfachung (abgerufen am 16. 09. 2025); s. dazu auchMöslein NJW Edito-
rial zu Heft 40/2025 (»Gesetzgebung durch KI?«). Vgl. außerdem, mit
Blick auf das Steuerrecht: Schultz/Pospisil/Jennrich/Grabmair KIR 2025,
294.
23 Vgl. etwa Lilienthal/Bücker/Herles LTO v. 28. 04. 2023, abrufbar unter
https://www.lto.de/persistent/a_id/51654 (abgerufen am 16. 09. 2025).
24 Näher Fagan Tennessee Law Review 92 (2025), 1 (mit der Erwartung,
dass KI-bedingte Produktivitätssteigerungen durchschnittlich große

»Big Law«-Kanzleien dazu veranlassen werden, ihre Zahl an Associates
um jeweils 300 bis 400 Juristen zu verringern).
25 Vgl. zuletzt etwa Bomke/Telser/MüllerHandelsblatt v. 12. 08. 2025, ab-
rufbar unter: https://www.handelsblatt.com/technik/ki/arbeitsmarkt-ki-
verdraengt-berufseinsteiger-welche-skills-jetzt-gefragt-sind/100144856.
html (abgerufen am 16. 09. 2025): Rückgang juristischer Einstiegsjobs im
Umfang von ca. 30 %.
26 ÄhnlichMayrhofer/Dötterl RDi Heft 7/2025, S. III (Editorial, abrufbar
unter https://rsw.beck.de/zeitschriften/rdi/single/2025/07/10/ki-kompete
nz-in-der-juristenausbildung (abgerufen am 16. 09. 2025); Eder KIR
Heft 1/2025, 1 (Editorial).
27 In die gleiche Richtung weist eine Umfrage des Digitalverbands Bit-
kom, vgl. dazu LTO v. 30. 01. 2025, https://www.lto.de/persistent/a_id/5646
5 (abgerufen am 16. 09. 2025).
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tung ergibt: Ein bestimmter Erfolg wird zwar nicht geschul-
det, wohl aber »eine fachgerechte Bearbeitung nach den Re-
geln der Kunst«.28 Maßstab ist dabei der sorgfältige, gewis-
senhafte Rechtsanwalt.29 Der Einsatz von KI ist in diesem
Rahmen zwar sowohl bei Sachverhaltsermittlung als auch
bei Rechtsprüfung denkbar, ändert aber nichts an der ver-
tragsrechtlichen Verantwortung von Anwälten.30 KI vermag
die eigenverantwortliche Rechtsprüfung deshalb keines-
wegs zu ersetzen, zumal das Risiko von KI-Halluzinationen
droht.31 Wer ungeprüft KI-generierte Ergebnisse über-
nimmt, verletzt daher seine anwaltlichen Pflichten. Wenn
die KI andererseits bessere (Recherche‑)Ergebnisse liefert
als der Mensch, erscheint angesichts der strengen Anfor-
derungen der Rechtsprechung zur anwaltlichen Kenntnis
von Urteilen und Aufsatzliteratur32 umgekehrt nicht aus-
geschlossen, dass sich – ähnlich wie auch in anderen
Rechtsgebieten diskutiert –33 perspektivisch eine Rechts-
pflicht zur Nutzung von KI entwickelt: Immerhin bietet sie
die Aussicht, die entsprechenden Informationen schneller
und effizienter zu verarbeiten. Jedoch gilt bei Dienstverträ-
gen gem. § 613 S. 1 BGB der Grundsatz der höchstpersönli-
chen Erbringung, gegen den der Einsatz von KI verstoßen
könnte. Während das BVerfG die Bedeutung der persönli-
chen Leistungserbringung bei freiberuflichen Tätigkeiten
betont hat,34 ist die zivilrechtliche Rechtsprechung ange-
sichts der Erfordernisse arbeitsteiliger Kanzleiorganisation
tendenziell großzügig: Bei der Beauftragung eines Anwalts
einer Sozietät wird regelmäßig die rechtsfähige Sozietät
selbst Vertragspartner.35 Das hat zur Folge, dass sich die
Wahrnehmung des Mandats nicht auf die Person desjeni-
gen Anwalts beschränkt, der das Mandat akquiriert hat
oder zunächst gegenüber dem Mandanten für die Sozietät

aufgetreten ist.36 Letztlich ist die Nutzung der LLMs mit der
herkömmlichen Delegation an Mitarbeiter vergleichbar:
Auch bei Mitarbeitern bedarf es einer angemessenen Aus-
wahl, Anleitung und Kontrolle.37 Entsprechend gilt eine
Pflicht zur angemessenen Auswahl, Konfiguration und Kon-
trolle von KI-Systemen.38 Ansonsten handelt der Anwalt
pflichtwidrig, so dass die Fehler der KI haftungsrechtlich
regelmäßig dem Anwalt selbst zur Last fallen. Weder der
Hinweis »das stammt von ChatGPT« noch ein Verweis auf
technische Fehlfunktionen können ihn entlasten. Vielmehr
wird erwartet, dass Anwälte KI-Ergebnisse kritisch prüfen,
dokumentieren und gegebenenfalls korrigieren. Ein unbe-
dachtes Vertrauen von Anwälten in KI-generierte Ergebnis-
se kann daher vertragliche Schadensersatzansprüche aus-
lösen.

b) Berufsrecht

Zusätzlich unterliegen Anwälte den Pflichten des Berufs-
rechts.39 Neben dem Verstoß gegen § 43a Abs. 3 BRAO, den
das Kölner Amtsgericht gerügt hat,40 droht bei unsorgfälti-
gem Einsatz von KI die Verletzung weiterer berufsrecht-
licher Pflichten. Insbesondere verpflichtet § 43a Abs. 2
BRAO Rechtsanwälte zur Verschwiegenheit (vgl. auch § 2
BORA). Eine Eingabe von Mandatsinformationen in externe
Systeme kann unter bestimmten Umständen als unbefugte
Offenbarung an Dritte gewertet werden.41 § 43e BRAO ge-
stattet Outsourcing nur bei hinreichendem Geheimnis-
schutz. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe liegt typischerwei-
se vor, wenn Mandantendaten unverschlüsselt auf US-Ser-
ver übertragen werden.42 Zudem dürfen nach § 11 BORA
nur Hilfsarbeiten delegiert werden. Die Kernaufgaben, ins-
besondere die rechtliche Würdigung und die Erarbeitung
von Handlungsempfehlungen, sind daher auch berufsrecht-
lich vom Anwalt selbst vorzunehmen.43 Deshalb darf sich28 Grams ZfBR 2025, 421, 424.

29 Ähnlich zuletzt OLG Brandenburg, Urt. v. 15. 07. 2025 – 3 U 25/24,
BeckRS 2025, 19599, Rn. 44: »Maßstab der für den Rechtsanwalt gelten-
den objektiven Pflicht ist dabei ein gewissenhafter (Durchschnitts) –An-
walt [sic!], der die allgemein anerkannten Erfordernisse der anwalt-
lichen Berufsausübung unter den konkreten Umständen beachtet«.
30 BeckOGK BGB/Teichmann, 01. 08. 2025, BGB § 675 Rn. 1015.
31 Ähnlich DietrichNJW 2024, 2092, 2098; Schnabl RDi 2025, 8, 12.
32 Grundlegend BGHNJW 1952, 425 (Leitsatz: »Von einemRechtsanwalt
muß grundsätzlich verlangt werden, daß er sich in den zur Verfügung
stehenden Fachzeitschriften über den Stand der neueren Rechtspre-
chung unterrichtet«); näher etwa MüKoBGB/Grundmann, 9. Aufl. 2022,
BGB § 276 Rn. 132 f.
33 Vgl. etwa zur Frage, ob Vorstandsmitglieder bei unternehmerischen
Entscheidungen unter bestimmten Voraussetzungen zur Nutzung von
KI verpflichtet sind: Casper/Möslein ZGR 2025 (im Erscheinen, unter
III.2.).
34 BVerfG NJW 1988, 191 (unter II.).
35 Vgl. BGH NJW 2004, 1043, 1044.

36 IdS BeckOK BGB/Baumgärtner, 74. Ed., Mai 2025, BGB § 613 Rn. 5.
37 Vgl. etwa BGH NJW 2016, 957; allgemein zu den anwaltlichen Pflich-
ten: MüKoBGB/Grundmann, 9. Aufl. 2022, BGB § 276 Rn. 135 f.
38 So namentlich Grams ZfBR 2025, 421, 424; ähnlich mit Blick auf Ge-
schäftsleiter im Aktienrecht: Kaulartz/Braegelmann/Möslein Rechts-
handbuch Artificial Intelligence undMachine Learning, 2020, 509, 511 ff.
39 Dazu allgemeinHenssler/Özman/Sossna JuS 2022, 385.
40 Siehe ausführlich oben, unter I.
41 Näher Grams ZfBR 2025, 421, 422; Schnabl RDi 2025, 8, 13.
42 Grams ZfBR 2025, 421, 422. Vgl. dazu außerdem Härting RDi
Heft 8/2025, S. III (Editorial).
43 IdS BGH NJW 2013, 1309 (zu Grenzen der Delegation an Kanzleiper-
sonal); vgl. außerdem MüKoBGB/Schubert, 10. Aufl. 2025, BGB § 166
Rn. 88–92 (allgemein zu Fragen der Wissenszurechnung beim Einsatz
von KI).
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der Anwalt zwar von ChatGPT einen Vertragsentwurf
schreiben lassen, aber er muss diesen auf Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und die Wahrung der Mandatsinteressen über-
prüfen, bevor er ihn verwendet.44 KI kann deshalb zwar as-
sistieren, aber den Anwalt nicht ersetzen. Diskutiert wird
schließlich auch eine Pflicht zur Offenlegung des KI-Einsat-
zes gegenüber Mandanten und Gerichten: Zwar besteht kei-
ne ausdrückliche berufsrechtliche Offenlegungspflicht,
aber die allgemeinen Grundsätze der Transparenz und Ge-
wissenhaftigkeit in § 43 BRAO können im Einzelfall eine In-
formationspflicht begründen, wenn KI-Einsatz die Mandats-
bearbeitung wesentlich prägt (z. B. in Massenverfahren).45

Zur Konkretisierung dieser generalklauselhaft vagen
normativen Vorgaben hat die Bundesrechtsanwaltskam-
mer (BRAK) kürzlich einen Leitfaden mit dem Titel »Hin-
weise zum Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)« veröf-
fentlicht.46 Er soll Orientierungshilfe für den berufsrechts-
konformen Einsatz von KI‑Tools in Anwaltskanzleien
geben und thematisiert zentrale Aspekte wie Prüfungs‑,
Kontroll- und Verschwiegenheitspflichten sowie Transpa-
renz gegenüber Mandanten. Beispielsweise empfehlen die
Hinweise ausdrücklich, keine sensiblen Daten in offene
Systeme einzugeben, Mitarbeiter im Umgang mit KI zu
schulen, nur datenschutz- und geheimnisschutzkonforme
Anbieter auszuwählen und jede Nutzung kritisch zu prü-
fen. Der Leitfaden hat Empfehlungscharakter, verzichtet
auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die eigenverantwort-
liche Prüfung im Einzelfall. Im Rahmen der anwaltlichen
Aufsichtspraxis kann er jedoch künftig als Maßstab die-
nen.

c) Datenschutzrechtliche Vorgaben

Der Einsatz von KI hat zudem häufig datenschutzrechtliche
Implikationen. Sobald personenbezogene Daten in ein Sys-
tem eingegeben werden, beanspruchen die grundlegenden
Prinzipien des Datenschutzrechts Geltung, insbesondere
Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Datenminimierung, Daten-
richtigkeit, Transparenz, und entstehen Betroffenenrechte
(vgl. Art. 5 DSGVO).47 Besonders problematisch sind Ein-

gaben sensibler Daten im Sinn des Art. 9 DSGVO, weil die
Vorschrift besonders strenge Voraussetzungen formuliert
und es in der Regel einer ausdrücklichen Einwilligung be-
darf.48 Dass sich viele Anbieter die Nutzung der Eingabe-
daten zu Trainingszwecken vorbehalten, ist nicht nur be-
rufs‑, sondern auch datenschutzrechtlich problematisch.49

Im Fall internationaler Datentransfers stellen sich weitere
Rechtsfragen. So kann bereits die Nutzung US-basierter An-
bieter eine Übermittlung in ein unsicheres Drittland dar-
stellen; selbst das EU-US Data Privacy Framework beseitigt
die Bedenken nicht endgültig.50 Anfang 2024 veröffentlichte
das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht eine
Checkliste für den datenschutzgerechten KI-Einsatz in Un-
ternehmen, die gewisse Orientierung bietet.51 Um Risiken zu
minimieren, empfiehlt sich der Einsatz anonymisierter
oder pseudonymisierter Daten sowie von Diensten, die EU-
Standorte und strenge Löschkonzepte garantieren.

d) Urheberrechtliche Grenzen

Auch das Urheberrecht setzt Grenzen. Bereits das Einspei-
sen urheberrechtlich geschützter Inhalte, etwa aus Kom-
mentaren, Handbüchern, Gutachten oder Schriftsätzen, in
ein KI-System kann eine unzulässige Vervielfältigung dar-
stellen.52 Beim Training greifen die Schranken für Text- und
Data-Mining (§§ 44b, 60 d UrhG), die jedoch an Vorausset-
zungen geknüpft sind und bei kommerzieller Nutzung ein-
geschränkt werden können.53 Beim Output ist zweierlei
wichtig: Einerseits fehlt reinen KI-Texten regelmäßig die
Schutzfähigkeit, da sie nicht Ergebnis menschlicher Schöp-
fung sind. Andererseits droht die Gefahr, dass geschützte
Passagen nahezu wortgleich reproduziert werden.54 Wer
solche Texte ungeprüft übernimmt, riskiert neben dem Vor-
wurf mangelnder Sorgfalt auch Urheberrechtsverletzun-
gen. Jeder KI-Output sollte deshalb kritisch geprüft, ggf. um-
formuliert und mit Plagiatssoftware kontrolliert werden.

44 So Grams ZfBR 2025, 421, 422. Umgekehrt sind Konstellationen denk-
bar, bei denen eine gewissenhafte Berufsausübung den Einsatz Künst-
licher Intelligenz gerade erfordern kann, näher Schnabl RDi 2025, 8, 14.
45 Ähnlich Grams ZfBR 2025, 421, 422 f.
46 Abrufbar unter https://www.brak.de/fileadmin/service/publikatione
n/Handlungshinweise/BRAK_Leitfaden_mit_Hinweisen_zum_KI-Einsat
z_Stand_12_2024.pdf (abgerufen am 16. 09. 2025).
47 Grams ZfBR 2025, 421; Marx/Sütthoff ZdiW 2022, 128; Pesch/Böhme
MMR 2023, 917, 921; Schnabl RDi 2025, 8, 14.

48 Grams ZfBR 2025, 421.
49 Salz/WiedemannNJW 2024, 1634, 1635.
50 Ausf. Salz/WiedemannNJW 2024, 1634.
51 Abrufbar unter www.lda.bayern.de/media/ki_checkliste.pdf (abge-
rufen am 16. 09. 2025); vgl. ferner ZD-Aktuell 2024, 01517 (mit Verweis auf
weitere Checklisten).
52 Die betreffenden Texte sind als Sprachwerke urheberrechtlich ge-
schützt, sofern sie einepersönliche geistige Schöpfungdarstellen, vgl. § 2
Abs. 1 Nr. 1 UrhG.
53 Näher Salz/WiedemannNJW 2024, 1634, 1636.
54 Grams ZfBR 2025, 421, 423.
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e) Vorgaben der KI-Verordnung

Mit der KI-Verordnung hat die EU erstmals ein umfassendes
Regelwerk für den Einsatz künstlicher Intelligenz geschaf-
fen, das am 1. August 2024 in Kraft getreten ist, aber erst
schrittweise anwendbar wird: Die Verbote für bestimmte
KI-Praktiken sowie die Schulungspflichten für Mitarbeiter
gelten seit Februar 2025, die Transparenzpflichten für gene-
rative KI ab August 2026.55 Die KI-VO verfolgt einen risiko-
basierten Ansatz, der KI-Systeme in vier Kategorien einord-
net: unannehmbares Risiko (verbotene Praktiken), hohes
Risiko (Hochrisiko-KI), begrenztes Risiko und minimales
bzw. kein Risiko.56 KI-Systeme, die in der Anwaltschaft zur
Anwendung kommen, dürften regelmäßig als Systeme mit
begrenztem Risiko zu qualifizieren sein.57 Daher greifen
Kennzeichnungspflichten und Dokumentationsanforderun-
gen. Anbieter generativer KI müssen offenlegen, dass Nut-
zer mit einem KI-System interagieren. Diese Vorgaben be-
treffen jedoch die Systemanbieter – im Fall von ChatGPT
OpenAI –, aber nicht die Anwender; ein Rechtsanwalt, der
ChatGPT einsetzt, unterliegt diesen Pflichten daher nicht.58

Entsprechend müssen Rechtsanwälte Schriftsätze nicht ge-
nerell mit einem Hinweis »von der KI erstellt« versehen.59

Sie bleiben aber dafür verantwortlich, dass die Technik
rechtssicher zum Einsatz kommt.

3. Einsatzgrenzen in Rechtsprechung,
Verwaltung und Gesetzgebung

Die Grenzen staatlicher Gewalt für den Einsatz Künstlicher
Intelligenz folgen aus der Gesetzesbindung gem. Art. 20
Abs. 3 GG. Jeweils gelten die Vorgaben höherrangigen
Rechts. Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung
sind allesamt an die verfassungsmäßige Ordnung gebun-
den. Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG verbietet in diesem Zusammenhang
dem Staat, den Menschen »zum bloßen Objekt« seines Han-

delns zu machen.60 Staatsorganisationsrechtlich sind das
Rechtsstaats- und Demokratiegebot zu nennen. Der Um-
stand, dass lernfähige Softwareanwendungen jedenfalls
teilweise »selbsttätig«61 entscheiden können, fordert auch
das Demokratieprinzip heraus: Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG ver-
langt nach herkömmlichem Verständnis, dass staatliche
Entscheidungen auf das vom Volk gewählte Parlament zu-
rückgeführt werden können: formell, nämlich personell-or-
ganisatorisch, auf den Amtsträger, den ein dem Parlament
verantwortliches Regierungsmitglied (mittelbar oder un-
mittelbar) ernannt hat, und materiell, nämlich sachlich-in-
haltlich, auf das Gesetz, das das Parlament verabschiedet
hat.62 Unterbrechen eigenständige Entscheidungen diese Le-
gitimationsketten63, entsteht Rechtfertigungsbedarf.64 Auch
die staatshaftungsrechtlichen Grundsätze darf der Einsatz
von KI schon von Verfassungs wegen nicht »aushebeln«65.

Für Rechtsprechung und Verwaltung kommt das Fach-
recht hinzu. Geht es um personenbezogene Daten, hat die
betroffene Person das Recht, nur unter den Voraussetzun-
gen des Art. 22 DSGVO einer »ausschließlich auf einer auto-
matisierten Verarbeitung […] beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wir-
kung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beein-
trächtigt«. Die Verwaltung des Bundes darf gem. § 35a
VwVfG66 und die Verwaltungen der meisten Länder dürfen
gem. der landesrechtlichen Parallelvorschrift67 Verwal-

55 Grams ZfBR 2025, 421, 422; einführend außerdem Chibanguza/Steege
NJW 2024, 1769.
56 Ausf. Bronner KIR 2024, 55, 57 ff.
57 Ähnlich Grams ZfBR 2025, 421, 422; vgl. jedoch Schnabl RDi 2025, 8, 14
(teils sogar Hochrisiko-KI); Engelmann/Brunotte/Lütkens RDi 2021, 317,
321 (differenzierend nach spezifische Einsatzformen, den Einsatz in
Kanzleien jedoch überwiegend als KI-Systeme geringen Risikos einord-
nend); und für die JustizMielke JZ 2025, 759, 765 ff.; Stürner, GPR 2025, 62
Rn. 31 ff.
58 Schnabl RDi 2025, 8, 14; siehe auch Ebers LTZ 2024, 1.
59 Ähnlich Grams ZfBR 2025, 421, 422.

60 Siehe nur BVerfGE 115, 118, 153; zu den Grundrechtsfragen der Digi-
talisierung siehe nur Spiecker gen. Döhmann, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.),
Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. III, 2022, § 71, insb. Rn. 1, 19, 31, 47.
61 Martini, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts,
Bd. I, 2021, § 28 Rn. 83 (»weitgehend selbsttätig«).
62 Zu den Einzelheiten vgl. nur Hartmann Inklusive Verwaltung, 2014,
25 f. m. w. N.
63 Vgl. Spiecker gen. Döhmann, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des
Verwaltungsrechts, Bd. III, 2022, § 71 Rn. 17, 19.
64 Vgl. Hartmann Inklusive Verwaltung, 2014, 27 f.; Martini, in: Kahl/
Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2021, § 28
Rn. 87, 89 ff., 97 (dort auch der Vorschlag, dass effektive Kontrollinstru-
mente »in gleicherWeisewie beimenschlichenEntscheidungen« sicher-
stellen, dass »das System alle inhaltlich-materiellen Vorgaben einhält«).
65 Martini, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts,
Bd. I, 2021, § 28 Rn. 94; zur rechtsstaatlich gebotenen sekundärrecht-
lichen Rechtsschutzverantwortung des Staats allgemein Hartmann Öf-
fentliches Haftungsrecht, 2013, 60 f.
66 Vgl. die Pendants im Abgaben- und Sozialrecht, § 155 Abs. 4 AO, § 31a
SGB X.
67 Vgl. nur § 35a HVwVfG oder § 35a VwVfG NRW; für Bayern gilt da-
gegen: Einen Art. 35a BayVwVfG gibt es nicht, einschlägig sind stattdes-
sen Art. 5 und 12 Abs. 3 BayDIG. Danach sollen »[g]eeignete staatliche
Prozesse der Verwaltung des Freistaates Bayern […] vollständig digitali-
siert und bereits digitalisierte Prozesse in einem Verbesserungsprozess
fortentwickelt«werden (Art. 5 Abs. 1 BayDIG). Führen automatische Ein-
richtungen ein Verwaltungsverfahren »vollständig« durch, sind sie »re-
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tungsakte »vollständig durch automatische Einrichtungen«
nur »erlassen […], sofern dies durch Rechtsvorschrift zuge-
lassen ist und weder ein Ermessen noch ein Beurteilungs-
spielraum besteht«.68 Art. 5 Abs. 2 S. 2 BayDIG verlangt aus-
drücklich, den »Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der
Verwaltung« durch »geeignete Kontroll- und Rechtsschutz-
maßnahmen abzusichern«. Gem. § 24 Abs. 1 Satz 3 VwVfG
muss die Behörde, setzt sie automatische Einrichtungen
zum Erlass von Verwaltungsakten ein, außerdem für den
Einzelfall bedeutsame tatsächliche Angaben des Beteiligten
berücksichtigen, die »im automatischen Verfahren nicht er-
mittelt würden«.69 Die einfach-gesetzlichen Ausprägungen
des Rechtsstaatsprinzips (z. B. das Begründungserfordernis
gem. § 39 Abs. 1 S. 1 VwVfG) begrenzen die Möglichkeiten
der Verwaltung, KI einzusetzen, weiter. So müssen die Ver-
waltungsverfahren etwa so organisiert sein, dass sie der Au-
tomation Bias begegnen. Automation Bias meint die Gefahr,
dass Menschen dem Entscheidungsvorschlag einer KI ein
besonderes Vertrauen entgegenbringen und daher geneigt
sind, den Vorschlag unkritisch zu übernehmen.70

Nur für den gerichtlichen Rechtsschutz und die Gerich-
te treten die Garantien des effektiven Rechtsschutzes (gem.
Art. 19 Abs. 4 GG für Rechtsschutz gegen die öffentliche Ge-
walt und aufgrund des allgemeinen Justizgewährungs-
anspruchs in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten als Aus-
druck des Rechtsstaatsprinzips71) sowie der richterlichen
Unabhängigkeit (§ 25 DRiG, Art. 97 Abs. 1 GG) hinzu.72

III. Der Einsatz künstlicher
Intelligenz im juristischen
Studium

1. Einsatzpotenziale

a) Künstliche Intelligenz als Lerninhalt

Das Ideal juristischer Ausbildung sind Juristinnen und Ju-
risten, die auf jede Rechtsfrage eine Antwort finden und
überzeugend begründen können. Die Studierenden müssen
eigene Urteilskraft erlangen, auf Rechtsfragen auch dann
eine begründete Antwort geben können, wenn die Antwort
demWortlaut des Gesetzes, der Rechtsprechung und der Li-
teratur noch nicht zu entnehmen ist. Die Examinierten
müssen dazu die Kräfte kennen, die das Recht erzeugen, um
dessen Produktionsbedingungen wissen, auf dass sie dog-
matisches Denken und eigenständiges Argumentieren ler-
nen. Wer neue Rechtsbindungen durchschauen möchte,
muss sie auf die Strukturprinzipien der Rechtsordnung
rückbeziehen, die systematischen Grundgedanken des Ge-
setzes nachvollziehen können. Dafür kommt es auf die in-
haltliche, theoretische Auseinandersetzung mit Recht an:
Recht, wie es das Gesetz hervorbringt und wie Gerichte und
Literatur es auslegen und anwenden, in seinen geschicht-
lichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, methodischen,
rechtstheoretischen und rechtsphilosophischen Bezügen.
Das muss der wissenschaftliche Teil der Ausbildung vermit-
teln.73 Die »produktive Anwendungskomponente«, die das
Jurastudium auch ausmacht, wird an Bedeutung verlieren,
die Fähigkeit zum »analytische[n], kritische[n] und voraus-
planende[n] Denken« an Bedeutung gewinnen.74

Am Ende sind nicht berufsfertige, sondern berufsfähige
Juristinnen und Juristen das Ziel der juristischen Ausbil-
dung an Universität und im Referendariat. Der beschriebe-
ne Einsatz künstlicher Intelligenz in der juristischen Praxis
erfordert daher die Verankerung künstlicher Intelligenz als
Studien- und Lerninhalt in einer zeitgemäßen rechtswissen-
schaftlichen Ausbildung, und zwar auf mehreren Ebenen.75

Entsprechend lautet jüngst ein Beschluss des Deutschen Ju-
risten-Fakultätentags: »Es ist unerlässlich, dass im juristi-
schen Studium von Anfang an KI-Kompetenz vermittelt
wird. Dafür sind geeignete Lehr- und Prüfungsformate zu
entwickeln […]. Sie sollen einerseits den Studierenden die

gelmäßig auf ihre Zweckmäßigkeit, Objektivität und Wirtschaftlichkeit
hin« zu »überprüfen« (Art. 5 Abs. 2 S. 1 BayDIG). Zu dem »Sonderweg«
s. imÜbrigen Art. 22 DS-GVOundHornung, in: Schoch/Schneider (Hrsg.),
Verwaltungsrecht, 4. EL., November 2023, § 35a VwVfG Rn. 11 ff.
68 Vgl. auch Martini, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwal-
tungsrechts, Bd. I, 2021, § 28 Rn. 35.
69 Ebenso etwa § 24 Abs. 1 S. 3 HVwVfG, § 24 Abs. 1 S. 3 VwVfG NRW.
70 Vgl. Martini, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungs-
rechts, Bd. I, 2021, § 28 Rn. 50 f.
71 Siehe nur Pieroth/HartmannNJW 2000, 2129, 2131 f.
72 Die Aufzählung ist nicht abschließend, zum Grundrecht auf ein fai-
res Strafverfahren siehe allgemein nur Hartmann/Apfel JURA 2008,
495 ff.

73 Das alles, größtenteils wörtlich, bereits bei Hartmann JURA 1998, 54
(frei zugänglich unter www.go.ur.de/lesesaal, abgerufen 16. 09. 2025).
74 Vgl. BrockmannNdsVBl. 2023, 287, 290 (dort auch diewörtlichen Zita-
te).
75 Ähnlich etwa Brüning ZDRW 2024, 291; Dötterl OdW 2025, 155.
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normativen und technischen Grenzen KI-basierter Unter-
stützung verdeutlichen. Andererseits sollen sie aber auch
die relevanten Fähigkeiten zur praxisangemessenen Nut-
zung entsprechender Werkzeuge vermitteln«.76

Für einen verständigen und verantwortungsbewussten
Umgang mit der Technologie sind erstens technikbezogene
Grundkenntnisse zu vermitteln, insbesondere die Funk-
tionsprinzipien generativer KI und moderner Sprachmodel-
le mit Training auf umfangreichen Textkorpora. Das setzt
ein Grundverständnis des Programmierens (Coding) und
Grundkenntnisse der Statistik voraus, »ohne dass Juristen
gleich zu Informatikern ausgebildet werden müssen«77. Ne-
ben Grundzügen statistischer Sprachmodellierung und sto-
chastischer Arbeitsweisen trainierter KI-Modelle, auch mit
Blick auf die Unterscheidung von Kausalitäten und Korrela-
tionen, sollte insbesondere die sog. Prompt-Sensitivität ver-
deutlicht werden. Diese bringt mit sich, dass die Qualität
der KI-Ausgabe stark von Formulierung, Reihenfolge und
Detailliertheit der Eingabe (»Prompt«) abhängt78, ohne dass
Juristen gleich zu »Prompt-Engineers« ausgebildet werden
müssen. Besonders betont werden sollten außerdem die
epistemischen Grenzen des KI-Einsatzes, insbesondere Hal-
luzinationen, systemische Verzerrungen, mangelnde Quel-
lengebundenheit, eingeschränkte Erklärbarkeit und belast-
bare Evaluationsmethoden.79

Zweitens muss der oben skizzierte normative Rahmen
der KI-Nutzung den Studierenden vermittelt werden, begin-
nend mit den datenschutzrechtlichen Grundsätzen der
Zweckbindung, Datenminimierung, Datenrichtigkeit, Recht-
mäßigkeit und Sicherheit einschließlich der Datenschutz-
Folgenabschätzung, ergänzt um berufsrechtlichen Geheim-
nisschutz, urheber- und lizenzrechtliche Fragen des Text-
und Data-Minings, haftungsrechtliche Sorgfalts- und Prüf-
pflichten im Anwaltsvertrag sowie die risikobasierte Syste-
matik des europäischen AI-Acts mit der klaren Trennung
zwischen Anbieter- und Nutzerverantwortung.80 Das Ziel
dieser Wissensvermittlung sollte sich weder auf reine
Rechtskenntnis noch auf bloße Bedienkompetenz beschrän-
ken. Vielmehr sollte es in einer rechtlich fundierten Ent-
scheidungs- und Urteilskompetenz bestehen, die kognitiver

Auslagerung auf KI vorbeugt und stattdessen den professio-
nellen, reflektierten Einsatz von KI ermöglicht. Insofern gilt
auch hier: Unreflektiertes Wissen, also Wissen jener Art,
das sich in Gewohnheit festsetzt, »macht blind und bringt
Unheil«81.82

Aufbauend auf diesem technik- und rechtsbezogenem
Wissen bedarf es schließlich drittens methodischer Fertig-
keiten für einen verantwortlichen Umgang mit KI, nament-
lich der sachgerechten Aufgabenabgrenzung zwischen vor-
bereitenden Hilfstätigkeiten wie Recherche, Strukturie-
rung, Übersetzung und Stilunterstützung einerseits und
eigenverantwortlicher juristischer Formulierung anderer-
seits, ferner strenger Quellenkritik auf der Grundlage von
Primärrechtsquellen, verlässlicher Prüfroutinen durch Ein-
bindung des Menschen nach dem Human-in-the-Loop-Prin-
zip, Reproduzierbarkeit und dokumentierter Transparenz
des KI-Einsatzes sowie datensparsamer, vertraulichkeits-
wahrender Arbeitsweisen mit Anonymisierung, Pseudony-
misierung und wirksamen Zugriffs- und Rechtekonzepten.83

Dabei muss vor allem deutlich werden, dass die sorgfältige
Auswertung von Rechtsprechung und Literatur (Lehr-
bücher, Kommentare, Aufsätze) weiterhin eine Kernaufga-
be der rechtswissenschaftlichen Haus‑, Seminar- und Studi-
enarbeit darstellt.84 Diese Aufgabe darf, diese Aufgabe kann
auch im juristischen Studium nicht auf KI delegiert werden.

b) Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel

Zugleich entwickelt sich KI zu einem zunehmend wichtigen
Hilfsmittel auch im rechtswissenschaftlichen Studium
selbst: KI kann Studierende nicht nur beim Erlernen des ju-
ristischen Stoffs und der juristischen Methoden unterstüt-

76 Deutscher Juristen-Fakultätentag, Beschluss 2025/I: KI und juristi-
sche Ausbildung: Herausforderungen, Chancen, Anpassungen, unter 2.,
abrufbar unter: https://www.djft.de/beschluesse/ (abgerufen am 16. 09.
 2025).
77 Dötterl OdW 2025, 155, 159.
78 Für einen Leitfaden vgl.Murray Prompt Engineering and Priming in
Law (Arbeitspapier, Juli 2024), abrufbar unter https://ssrn.com/abstract=
4909532 (abgerufen am 16. 09. 2025).
79 In ähnliche Richtung Brüning ZDRW 2024, 291, 302 f.
80 Siehe dazu oben, Abschnitt II.2.; ähnlich Dötterl OdW 2025, 155, 159
(mehr »Recht der Digitalisierung«).

81 So in anderemZusammenhangVarnedoe Jasper JohnsRetrospektive,
1997, 14 f.
82 Satz und Zitat wörtlich so bei Hartmann JURA 1998, 54 (frei zugäng-
lich unter www.go.ur.de/lesesaal).
83 In diese Richtung zielt beispielsweise eine Schlüsselqualifikations-
veranstaltung am rechtswissenschaftlichen Fachbereich der Philipps-
Universität Marburg, die ab Wintersemester 2025/2026 unter dem Titel
»Künstliche Intelligenz in juristischer Ausbildung und juristischer Tätig-
keit« angebotenwird, s. dazu unter https://www.uni-marburg.de/de/fb01/
aktuelles/nachrichten/jura-und-ki-aber-sicher-neue-schluesselqualifikati
onsveranstaltung-im-ws-2025-2026 (abgerufen am 16. 09. 2025).
84 Möllers, Juristische Arbeitstechnik undwissenschaftliches Arbeiten,
11. Aufl. 2024, 79 (mit einem Kapitel zur Quellensuche als »notwendi-
ge[m] Bestandteil juristischen Arbeitens«); vgl. auch Hartmann, Haus-
arbeit im Staatsrecht, 5. Aufl. 2023, 5 (mit den oben verwendetenWorten
mit Blick auf die Hausarbeit) und Mann, Einführung in die juristische
Arbeitstechnik, 5. Aufl. 2015, 200 (mit dem Ziel eines »möglichst hohen
Intensitätsgrad[s] bei der Materialerfassung« bei Themenarbeiten).
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zen, sondern auch bei der Erbringung bestimmter Prü-
fungsleistungen zum Einsatz kommen.85

Für das »Lernen mit KI«86 stehen bereits eine Reihe spe-
zialisierter Tools bereit: Die kommerzielle Lernplattform
Jurafuchs, die den Stoff fallbasiert in kleinen, interaktiven
Einheiten aufbereitet, bringt KI gezielt als Tutor zum Ein-
satz: Mit dem auf GPT‑4 basierenden KI-Definitionstrainer
(»Foxxy«) können Studierende Definitionen eingeben und
erhalten daraufhin eine inhaltliche Bewertung ihrer Ant-
wort sowie individualisiertes, erklärendes Feedback und
Hinweise für erneute Anläufe.87 Ähnlich dient auch OneTu-
tor als KI-gestützter Tutor. Er wurde zwar nicht spezifisch
für das Jurastudium entwickelt, kann aber auch Jurastudie-
rende mit zwei Kernfunktionen unterstützen: Zum einen
erstellt das System kursbezogene, teils automatisch gene-
rierte und von Lehrenden kuratierte Quizfragen zur akti-
ven Wiederholung; zum anderen bietet es einen Chatbot,
der auf Grundlage eines Retrieval-Augmented-Generation-
Ansatzes direkt auf die jeweiligen Lehrmaterialien zugreift
und so inhaltlich näher an der Veranstaltung antwortet.88

Die an der Universität Kassel entwickelten und u. a. an der
Philipps-Universität Marburg getesteten Tools LegalWriter
und Case Coach fungieren als KI-basiertes Trainingssystem
speziell für den juristischen Gutachtenstil: Studierende ar-
beiten fallbasiert in zwei Schritten (Lösungsskizze und aus-
formulierter Text), erhalten adaptives Feedback zu Struk-
tur, Sprache und zur Verknüpfung der Prüfungsschritte.
Hierbei haben Feldstudien mit zahlreichen Teilnehmenden
signifikante Verbesserungen im Formulieren juristischer
Falllösungen und in Klausurergebnissen erwiesen.89 Ähn-
lich sind Übungen mit virtuellen Mandanten oder KI-ge-
stützten Zeugen-Avataren denkbar, um individuelles

Coaching für praxisorientierte juristische Aufgabenstellun-
gen zu ermöglichen.90

KI kann auch bei der Erbringung bestimmter juristi-
scher Prüfungsleistungen zum Einsatz kommen.91 Während
bei klassischen Klausuren, die in den juristischen Examina
und auch während des Studiums eine traditionell große
Rolle spielen, die Verwendung von KI untersagt ist und
auch aus praktischen Gründen meist nicht in Betracht
kommt, liegt ein solcher Einsatz bei Haus- und Seminar-
arbeiten umso näher. Damit geht die Befürchtung einher,
dass diese Prüfungsformate dramatisch an Bedeutung und
Aussagekraft verlören, weil KI-generierte Texte nur schwer
von eigenständigen Schreibleistungen der Studierenden zu
trennen seien.92 Zugleich haben gerade diese Prüfungsfor-
mate den Vorteil, dass sie dem rechtswissenschaftlichen
Anspruch des juristischen Studiums sowie den Arbeitswei-
sen und Anforderungen der Berufspraxis besonders nahe
kommen, unter anderem weil sie Recherchetätigkeiten und
die sorgfältige Auswertung von Rechtsprechung und Litera-
tur beinhalten. Soweit die Nutzung von KI dokumentiert
und reflektiert wird, können diese Prüfungsformate des-
halb auch künftig möglich und sinnvoll sein.93 Denkbar
sind auch Prüfungen, in denen der KI-Einsatz ausdrücklich
erlaubt ist, um praktische Fertigkeiten im Umgang mit
Tools bewerten zu können, wobei faire Zugangsbedingun-
gen und anspruchsvollere Aufgaben erforderlich sind.94 Er-
gänzend könnten KI-generierte Texte zur Fehlerprüfung
dienen, mündliche Prüfungen ausgebaut und durch KI-ge-
stützte Simulationen unterstützt sowie, in Grenzen, Multi-
ple-Choice-Tests eingesetzt werden, die sich leicht digital
bewerten lassen.95

Wenn KI bei der Erstellung von Seminar- und Haus-
arbeiten zum Einsatz kommt, lässt sich sinnvoll zwischen
vorbereitenden Hilfstätigkeiten der KI und Formulierung
durch die KI unterscheiden. Zur Vorbereitung zählen Re-
cherche- und Strukturierungshilfen, Sprach- und Stilverbes-
serungen oder Übersetzungen – etwa mit Tools wie DeepL,
Grammarly, Hemingway Editor, Notion AI oder Quillbot.
Demgegenüber erzeugen KI-Systeme wie ChatGPT, Claude
oder Perplexity komplette Textvorschläge. Ähnlich wie in
der juristischen Praxis erscheint der KI-Einsatz im zweit-

85 EinführendQuarch/Müller LTZ 2024, 159.
86 So Mayrhofer/Dötterl RDi Heft 7/2025, S. III (Editorial), abrufbar un-
ter https://rsw.beck.de/zeitschriften/rdi/single/2025/07/10/ki-kompetenz-
in-der-juristenausbildung (abgerufen am 16. 09. 2025);DötterlOdW 2025,
155, 159 ff.
87 Näher unter https://www.jurafuchs.de/jurafuchs-verbessert-die-lern
erfahrung-mit-kuenstlicher-intelligenz-gpt-4/ (abgerufen am 16. 09.
 2025).
88 Dazu Knop, FAZ Podcast v. 30. 05. 2025, abrufbar unter https://www.
faz.net/podcasts/f-a-z-digitalwirtschaft/one-tutor-wie-ki-tutoren-die-lehr
e-veraendern-110507220.html; vgl. außerdemhttps://onetutor.ai/ und spe-
ziell zur Anwendung im juristischen Studium: https://www.jura.lmu.de/
de/aktuelles/newsuebersicht/news/lmu.onetutor-ai-enhanced-learning.
html (alle angeführten Links abgerufen am 16. 09. 2025).
89 Ausführlich Weber/Link/Hornung/Bachmann/Söllner ZDRW 2025,
336; zuletzt Fries/Gössl/Hähnchen/Heidebach/Krönke/Strecker/Wisch-
meyer/Zwickel, Juristisches Prüfen 2030, VerfBlog v. 23. 09. 2025, https://
verfassungsblog.de/juristisches-prufen-2030/ (abgerufen am 26. 09.
 2025).

90 Heetkamp/Brachtendorf, Die Neue Hochschule Heft 3/2024, 14, abruf-
bar unter https://www.hlb.de/fileadmin/hlb-global/downloads/dnh/full/
2024/DNH_2024-3.pdf (abgerufen am 16. 09. 2025).
91 Dazu eingehendHeckmann/RachutOdW 2024, 85.
92 So beispielsweise SchwartmannMMR-Aktuell 2023, 455536; vgl. auch
BrockmannNdsVBl 2023, 287, 290.
93 ÄhnlichDötterlOdW2025, 155, 164; vgl. auchMayrhoferLTZ 2024, 189.
94 Dötterl OdW 2025, 155, 164; Ogorek/Barthle LTZ 2023, 114, 117.
95 Zu alledem näher Dötterl OdW 2025, 155, 164 f.
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genannten Fall ungleich problematischer, weil und soweit
die Technologie den Menschen nicht mehr nur unterstützt,
sondern bei den eigentlichen juristischen Kernaufgaben zu-
nehmend ersetzt, und weil deshalb eine unreflektierte
Übernahme von KI-generierten Texten droht. Umso mehr
gilt, dass Ergebnisse kritisch zu prüfen, Quellen zu verifizie-
ren und Nutzungen transparent zu dokumentieren sind.
Nur so kann KI als Lern- und Reflexionshilfe dienen, statt
eigenständiges Denken vermeintlich zu ersetzen. Eine be-
wusste »KI-Hygiene« mit klaren Einsatzgrenzen, Prüf- und
Dokumentationsroutinen und ggf. Korrekturen muss dafür
sorgen, dass KI das Verständnis vertieft, Perspektiven er-
weitert und die zentralen juristischen Fähigkeiten – Ana-
lyse, Methodik, Problembewusstsein – stärkt, statt sie zu
verdrängen.96 Es gibt bereits umfangreiche Handreichun-
gen für einen entsprechend sinnvollen Einsatz von KI bei
wissenschaftlichen Arbeiten.97 Um ein Auslagern von Denk-
prozessen an KI-Systeme, das teils als »cognitive offloading«
bezeichnet wird, zu vermeiden,98 bleiben daneben jedoch
KI-freie Prüfungsformate (klassische Klausuren und münd-
liche Prüfungen) unverzichtbar.

2. Einsatzgrenzen

Diese Erwägungen finden zunehmend auch prüfungsrecht-
lich Niederschlag. Immer mehr Universitäten, immer
mehr juristische Fakultäten entwickeln Leitlinien für den
KI-Einsatz, passen ihre Prüfungsordnungen an oder kon-
kretisieren bestehende Prüfungsanforderungen. Solche
spezielleren Vorgaben verdrängen die allgemeinen prü-
fungsrechtlichen Regelungen, insbesondere zu Täuschung
und Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel (vgl. etwa
§ 11 bayJAPO, § 17 hessJAG), nicht, sondern ergänzen diese
lediglich. Dass die Prüfungsordnungen der Universitäten
die parlamentsgesetzlichen Vorgaben nur konkretisieren,
ist auch deshalb wichtig, weil es um Grundrechtseingriffe
geht. Mit dem Recht, »Beruf […] und Ausbildungsstätte frei
zu wählen« (Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG), geht einher, dass Prü-
fungen, die für die Aufnahme eines Berufs zu bestehen
sind, in Grundrechte eingreifen. Zur verfassungsrechtli-
chen Rechtfertigung bedarf es deshalb eines Gesetzes im
formellen Sinn (Gesetzesvorbehalt), und auch die Ausge-

staltung der Prüfung unterliegt verfassungsrechtlichen
Vorgaben (Grundrechtsschutz durch Verfahren).99

a) Überblick

Disziplinübergreifende Handreichungen sind frühzeitig in
einem gemeinsamen Whitepaper verschiedener Hochschu-
len sowie des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Infor-
mationstechnik (FIT) veröffentlicht worden,100 finden sich
inzwischen jedoch auch auf den Webseiten verschiedener
Universitäten, etwa der Goethe-Universität Frankfurt101

oder der Humboldt-Universität zu Berlin.102 Erste spezifisch
auf die rechtswissenschaftliche Ausbildung zugeschnittene
Leitlinien hat das Studiendekanat/Prüfungsamt des Fach-
bereichs Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück
bereits im Mai 2023 unter der Überschrift »Verwendung
textgenerierender KI-Software in schriftlichen (Prüfungs‑)
Arbeiten« veröffentlicht.103 Seither sind an zahlreichen wei-
teren juristischen Fakultäten vergleichbare KI-Leitlinien
entstanden, beispielsweise an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, den Universitäten Regensburg,104

Trier105 und Konstanz sowie an der Philipps-Universität
Marburg. Das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale
Transformation (bidt), ein Institut der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, entwickelt »bis 2027« Muster-
prüfungsordnungen.106

Der Umfang dieser verschiedenen Leitlinien ist jedoch
unterschiedlich und variiert zwischen wenigen Sätzen und

96 ZumBegriff vgl.Mayrhofer/DötterlRDi Heft 7/2025, S. III (Editorial; ab-
rufbarunterhttps://rsw.beck.de/zeitschriften/rdi/single/2025/07/10/ki-kom
petenz-in-der-juristenausbildung (abgerufen am 16. 09. 2025).
97 BuckWissenschaftliches Schreiben mit KI, 2025; Haber u. a. Using AI
in AcademicWriting and Research, 2025.
98 Hierzu näher undm. w. N. Dötterl OdW 2025, 155, 164.

99 Vgl. nur Bonner Kommentar/Burgi, GG, 2025, Art. 12 I Rn. 266 (2019);
Kingreen/PoscherGrundrechte, 40. Aufl. 2024, Rn. 1090, 1109, 1140; Sachs/
Mann GG, 10. Aufl. 2024, Art. 12 Rn. 26; Kämmerer, in: von Münch/Ku-
nig GG, 8. Aufl. 2025, Art. 12 Rn. 87 m. w. N.
100 Gimpel u. a. Unlocking the Power of Generative AI Models and Sys-
tems such as GPT‑4 and ChatGPT for Higher Education,März 2023, abruf-
bar unter https://wiso.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/wiso/
Forschungsdekan/Papers_BESS/dp_2023-02_online.pdf (abgerufen am
16. 09. 2025).
101 https://lehre-virtuell.uni-frankfurt.de/knowhow/einsatz-von-gener
ativer-ki-im-studium-handlungsempfehlungen-fuer-studierende/ (abge-
rufen am 16. 09. 2025).
102 https://www.hu-berlin.de/de/studium/pservice/empfehlungen_ki_i
n_pruefungen_hu_2023-09-18.pdf (abgerufen am 16. 09. 2025).
103 https://www.uni-osnabrueck.de/fb10/studieren/lehrangebot-und-p
ruefungen/pruefungen-und-klausuren (im Folgenden: Merkblatt Osna-
brück; abgerufen am 16. 09. 2025).
104 Abrufbar unter https://www.uni-regensburg.de/assets/rechtswisse
nschaft/fakultaet/studium/KI_Richtlinien_07.05.25.pdf (im Folgenden:
Richtlinien Regensburg; abgerufen am 16. 09. 2025).
105 Siehe unter https://www.uni-trier.de/universitaet/fachbereiche-fae
cher/fachbereich-v/pruefungen/pruefungsamt (unter: Hinweise für
Hausarbeiten, im Folgenden: Hinweise Trier; abgerufen am 16. 09. 2025).
106 Pertschner/Heckmann Forschung & Lehre (F&L) Heft 9/2025, 16, 19.
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gut zwei Seiten. Auch die Bindungsintensität fällt verschie-
den aus: Während die Regelungen an der Universität Re-
gensburg als »Richtlinien zum Einsatz von Künstlicher In-
telligenz bei der Anfertigung von schriftlichen Prüfungsleis-
tungen« verabschiedet worden sind,107 sind die
Osnabrücker Vorgaben als »Merkblatt« verfasst.108 Die Maß-
gaben in Konstanz und Marburg haben (vorerst) lediglich
Empfehlungscharakter und überlassen es den jeweiligen
Prüferinnen und Prüfern, die Grundsätze als Ergänzung ih-
rer Bearbeitungshinweise zu übernehmen, Regensburg
folgt dem »Opt-out«-Modell, auch in Konstanz sind inhalt-
lich abweichende Vorgaben zulässig. Solche Öffnungs- bzw.
Experimentierklauseln sind Ausdruck einerseits der Lehr-
freiheit der Professorinnen und Professoren (Art. 5
Abs. 3 GG), andererseits einer sehr dynamischen normati-
ven Entwicklung, in der sich allgemein anerkannte Grund-
sätze erst nach und nach herausbilden.109 Insgesamt oszillie-
ren die Leitlinien zwischen bloßen Empfehlungen an Stu-
dierende bzw. Prüfende und rechtlich stärker bindenden
Richtlinien, die justiziablen Vorgaben in Prüfungsordnun-
gen ähneln. Während viele der Regelungen von den Web-
seiten der jeweiligen Fakultät abgerufen werden können,
sind aufgrund dieses unterschiedlichen Charakters nicht al-
le der genannten Maßgaben öffentlich zugänglich.110

Inhaltlich sind gleichwohl zahlreiche Ähnlichkeiten zu
verzeichnen. Ungeachtet der Unterschiede in Formulierung
und Detailtiefe finden sich die nachfolgend genannten Re-
gelungsschwerpunkte in allen angeführten Texten. Zugleich
beschränken sich diese Texte weitgehend auf diese Schwer-
punkte; lediglich die Osnabrücker Leitlinien weisen noch
ergänzend darauf hin, dass »die Nutzung von KI […] u. a.
urheberrechtliche Fragen aufwerfen« kann, dass die daraus
resultierenden möglichen Risiken jedoch bei den Prüflingen
liegen.111 Ein vergleichbarer Verweis z. B. auf datenschutz-

rechtliche Restriktionen findet sich in keiner der Regelun-
gen.

b) Erlaubte Nutzungen

Alle genannten Regelungen erlauben zumindest bestimmte
Nutzungsformen von KI. Teils beschränken sich diese er-
laubten Nutzungen auf die oben angesprochenen vorberei-
tenden Hilfstätigkeiten der KI. So heißt es beispielsweise in
Trier, »der Einsatz von generativer KI (ChatGPT u. Ä.)« sei
»als Hilfsmittel der Recherche (zur Ermittlung von relevan-
ten Tatsachen, Normen, Rechtsprechung, Literatur)« zuläs-
sig, auch wenn »eine derartige Recherche nicht die für Ihre
juristische Ausarbeitung relevante Aufgabe« erfülle, »sich
eigenständig und unmittelbar mit den rechtswissenschaftli-
chen Quellen (Normen, Rechtsprechung, Literatur) aus-
einanderzusetzen und ggf. relevante Tatsachen auf der
Grundlage seriöser Quellen einzubeziehen«.112 Etwas brei-
ter, aber inhaltlich vergleichbar heißt es in Marburg, KI
dürfe »zur Ideenfindung, Strukturierung, sprachlichen Un-
terstützung oder für erste Rechercheschritte« verwendet
werden, ergänzt wiederum um den Hinweis, dass alle Inhal-
te der Arbeit eigenständig verfasst und überprüft werden
müssen, und dass KI-Ausgaben keine eigene rechtliche Ar-
gumentation oder fundierte Quellenrecherche ersetzen. Die
Konstanzer Leitlinien grenzen nicht nach Arbeitsschritten,
sondern nach KI-Tools ab und erachten die Verwendung
von Rechtschreibprogrammen, Spracherkennungsprogram-
men, juristischen Datenbanken und Suchmaschinen für un-
bedenklich. Wesentliche inhaltliche Unterschiede dürften
daraus jedoch nicht folgen.

Einzelne Leitlinien sind hinsichtlich der erlaubten Nut-
zungen sehr viel großzügiger, indem sie pauschaler den
Einsatz künstlicher Intelligenz für grundsätzlich zulässig
erklären. Beispielsweise empfiehlt die Münchener KI-Kom-
mission die »ausdrückliche Zulassung der Benutzung von
KI-Tools für die Konzeption und Abfassung von Haus- und
Seminararbeiten«. Ähnlich lautet der Eingangssatz der Re-
gensburger Richtlinien, der »Einsatz von Künstlicher Intel-
ligenz (KI)« sei »bei der Anfertigung von schriftlichen Prü-
fungsleistungen wie insbesondere Haus‑, Seminar‑, Studi-
en‑, Bachelor- und Masterarbeiten […] im Grundsatz
zulässig«.113 In beiden Regelwerken gelten jedoch Vorbehal-
te, insbesondere hinsichtlich der Kennzeichnung und Eigen-
verantwortung. Am entgegengesetzten Ende der Skala sind
insoweit die Osnabrücker Grundsätze einzuordnen: Sie er-

107 Siehe dazunäherBauermeister/BernzenLTOv. 10. 07. 2025, abrufbar
unter https://www.lto.de/karriere/jura-studium/stories/detail/uni-regen
sburg-leitfaden-einsatz-ki-jurastudium (abgerufen am 16. 09. 2025); Jahn
Beilage NJW-aktuell 19/2025, abrufbar unter https://rsw.beck.de/aktuell/
daily/magazin/detail/a-k-njw-2025-34-ki-in-pruefungen-kein-schummel
n-mehr (abgerufen am 16. 09. 2025).
108 Merkblatt Osnabrück (Fn. 103).
109 Ähnlich bspw. für den Bereich erneuerbarer Energien: Fietze Expe-
rimentierklauseln für die Energiewende, 2022, 25 ff. (»Experimentier-
klauseln zur Weiterentwicklung des Rechts«); vgl. auch Maaß Experi-
mentierklauseln für die Verwaltung und ihre verfassungsrechtlichen
Grenzen, 2001.
110 Die Regelungen der juristischen Fachbereiche der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, der Universität Konstanz und der Philipps-
Universität Marburg sind nicht veröffentlicht, liegen den Verfassern
aber vor.
111 Merkblatt Osnabrück (Fn. 103), Nr. 6.

112 Vgl. Hinweise Trier (Fn. 105) Nr. 1.
113 Richtlinien Regensburg (Fn. 104), in der Einleitung.
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klären keinerlei KI-Nutzung ausdrücklich für zulässig. Aber
auch die Osnabrücker Grundsätze gehen implizit ebenfalls
davon aus, dass zumindest bestimmte Nutzungsformen zu-
lässig sind. Einleitend heißt es nämlich, der Einsatz von KI
sei »für die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabenstellun-
gen […] NICHT erforderlich«.114

c) Pflicht zur Kennzeichnung

Die genannten Regelwerke haben weiterhin gemeinsam,
dass sie sich zur Kennzeichnung der KI-Nutzung verhalten.
Reichweite und Ausgestaltung der Kennzeichnungspflich-
ten unterscheiden sich aber wiederum signifikant.

Die Konstanzer Regeln verlangen keine explizite Kenn-
zeichnung, sondern einen Passus in der Eigenständigkeits-
erklärung, der bestätigt, dass die Arbeit »keine wörtlichen
oder sinngemäßen Übernahmen von Textpassagen oder
sonstige Inhalte, die von einem KI-Tool generiert wurden«,
enthält. Auch die Trierer Vorschriften sehen keine Kenn-
zeichnungspflicht vor, sondern negieren diese sogar aus-
drücklich. Sie betonen zudem, auch eine »gekennzeichnete
wörtliche Übernahme von Textteilen« verletze das Gebot
der eigenständigen Bearbeitung.115

Umgekehrt sehen die Marburger ebenso wie die Mün-
chener Regeln vor, dass pauschal offenzulegen ist, wenn KI-
Tools für die Erstellung der Arbeit verwendet worden sind.
Ähnlich verlangen die Osnabrücker Leitlinien, dass »Re-
cherchen zum Zusammenstellen von Literatur und/oder Ur-
teilen, die über KI erfolgt sind« zu Beginn der Arbeit kennt-
lich zu machen sind.116 Ergänzend ist dort sogar eine Doku-
mentationspflicht vorgesehen, die sich in keiner der
anderen Regelungen findet.117

Eine bemerkenswert differenzierte Kennzeichnungs-
regelung ist schließlich in den Regensburger Richtlinien zu
finden. Diese Regelung sieht zunächst vor, welcher Einsatz
technischer Hilfsmittel nicht kennzeichnungspflichtig ist,
selbst wenn diese Hilfsmittel KI-Technologie beinhalten.
Der entsprechende Katalog umfasst im Wesentlichen die
oben angesprochenen vorbereitenden Hilfstätigkeiten der
KI, nämlich Werkzeuge zur Rechtschreib‑, Zeichensetzungs-
und Grammatikprüfung, Suchmaschinen, Plagiatssoftware,

Zitier- und Spracherkennungsprogramme.118 Im Übrigen
verlangen die Richtlinien hingegen eine besonders umfas-
sende Nennung der konkret verwendeten Hilfsmittel und
der konkreten Einsatzgebiete (Paraphrasen, Visualisierun-
gen, Optimierung von Fußnoten, struktureller Input) im An-
hang der jeweiligen Arbeit.119

d) Fortgeltung der Grundregeln guter wissenschaftlicher
Praxis

Auch wenn keines der genannten Regelwerke spezifische
Nutzungsformen von KI explizit verbietet, betonen alle die
Fortgeltung der tradierten wissenschaftlichen Standards.120

So heißt es in den Münchener Leitlinien, die Empfeh-
lung zur Zulassung der Benutzung von KI-Tools entbinde
»nicht von den allgemeinen Grundsätzen des wissenschaft-
lichen Arbeitens und von der Verantwortung für Inhalt und
Form der jeweiligen Arbeit«. Ähnlich statuieren die Regens-
burger Richtlinien, dass »[d]ie allgemeinen Regeln zu guter
wissenschaftlicher Praxis […] unberührt« bleiben.121 Einige
Regelwerke formulieren konkreter, dass die »nicht gekenn-
zeichnete wörtliche Übernahme von Ergebnissen des Ein-
satzes generativer KI« ähnlich dem Einsatz eines Ghostwri-
ters einen verbotenen Täuschungsversuch darstelle.122 Ähn-
lich heißt es in Marburg, die »wörtliche Übernahme von KI-
generierten Texten« widerspreche dem Gebot der Eigenleis-
tung und könne zur Bewertung mit »nicht bestanden« füh-
ren; nicht gekennzeichnete Übernahmen gälten zudem als
Täuschung. Ganz ähnlich bekommen die Studierenden in
Konstanz folgende praktische Handreichung: »Als allgemei-
ne Leitlinie für den Einsatz von KI können Sie sich von der
Frage leiten lassen, ob eine entsprechende Nachfrage in der
›analogen‹ Welt zulässig wäre (z. B. Gespräch mit Kommili-
tonen zur Ideensammlung, Korrekturlesen, nicht aber: voll-
ständige Übernahme fremden Textes)«.

114 Merkblatt Osnabrück (Fn. 103), S. 1.
115 Hinweise Trier (Fn. 105), Nr. 2 S. 2.
116 Merkblatt Osnabrück (Fn. 103), Nr. 2.
117 Merkblatt Osnabrück (Fn. 103), Nr. 3 (»Die generierten Texte/Vor-
lagen/Rechercheergebnisse sind aufzubewahren und auf Verlangen des
Prüfers/der Prüferin oder des Prüfungsamtes vorzulegen. Die Prüfer:in-
nen können auch verlangen, dass die Texte/Vorlagen/Rechercheergeb-
nisse der abzugebenden Arbeit beizufügen sind«).

118 Richtlinien Regensburg (Fn. 104), Nr. 1.
119 Richtlinien Regensburg (Fn. 104), Nr. 2 lit. a) bis d).
120 Diese Standards sind von den großen Forschungsinstitutionen
schriftlich niedergelegt worden; vgl. etwa Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG), Kodex »Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis« v. 1. August 2019, abrufbar unter https://www.dfg.de/de/grund
lagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/gwp/kodex;
Max-Planck-Gesellschaft, Regeln zur Sicherung guter wissenschaftli-
cher Praxis, beschlossen vom Senat der Max-Planck-Gesellschaft am
24. November 2000, geändert am 20. März 2009, abrufbar unter https://
www.mpg.de/229457/Regeln_guter_wiss_Praxis__Volltext-Dokument_.
pdf (alle angeführten Links abgerufen am 16. 09. 2025).
121 Richtlinien Regensburg (Fn. 104), Einleitung Abs. 1.
122 So Hinweise Trier (Fn. 105), Nr. 2 S. 1.
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Neben dem tradierten Verbot der nicht gekennzeichne-
ten wörtlichen Übernahme fremder Texte besteht bei KI-ge-
nerierten Texten die Besonderheit, dass ChatGPT und ande-
re Tools fehleranfällig sind und insbesondere Nachweise oft
erfinden (sog. KI-Halluzinationen).123 Entsprechend gewinnt
die Pflicht, diese Texte und die dort zitierten Quellen selbst
auf inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen, gegenüber den
herkömmlichen wissenschaftlichen Standards erheblich an
Bedeutung. Diese Pflicht findet beispielsweise in den Tri-
erer Grundsätzen Niederschlag, wo es heißt, »auch die ge-
kennzeichnete wörtliche Übernahme von Textteilen« ver-
letze das Gebot der eigenständigen Bearbeitung.124 Ähnlich
betonen die Osnabrücker Vorschriften, dass »die Studieren-
den […], wie bislang auch, eine eigenständige Leistung er-
bringen« müssen.125 Besonders ausführlich begründen die
Regensburger Richtlinien: »Inhaltliche Äußerungen einer
KI dürfen grundsätzlich nicht unmittelbar übernommen,
sondern nur als Einstieg in die weitere Recherche verwen-
det werden. Insbesondere sind Ausgaben einer KI inhaltlich
selbstständig anhand seriöser rechtswissenschaftlicher
Quellen auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren, weil es sich
nicht um eine eigenständige wissenschaftliche Quelle bzw.
Rechtsmeinung handelt und sie daher nicht in vergleichbar
verlässlicher Weise wie Stimmen aus der Fachliteratur als
Erkenntnisquelle verwendet werden können«.126

e) Grundsatz der Eigenverantwortung

Ergänzend zu dieser spezifischen Pflicht zur eigenständigen
Leistung findet der allgemeine Grundsatz der Eigenverant-
wortung in den verschiedenen Leitlinien besonders deut-
lich Betonung, auch um der Gefahr des sog. »cognitive of-
floading« entgegenzuwirken.127 Beispielsweise heben die
Marburger Regelungen hervor, dass für Inhalt, Richtigkeit
und wissenschaftliche Qualität auch bei Nutzung von KI al-
leine der Prüfling verantwortlich ist, und dass deshalb alle
Inhalte anhand seriöser Quellen zu überprüfen und zu be-
legen sind. Gleichermaßen statuieren die Regensburger
Richtlinien, dass »Studierende […] für die schriftliche Prü-
fungsleistung auch dann in vollem Umfang verantwortlich
[sind], wenn sie bei der Erstellung KI eingesetzt haben«;
dies gelte insbesondere für inhaltliche Fehler sowie für un-
gekennzeichnete Übernahmen fremder Gedanken.128 Die

Osnabrücker Leitlinien betonen ebenfalls, das Risiko man-
gelnder Eigenständigkeit verbliebe bei den Prüflingen.129

Gleichsinnig besagen die Münchener Regeln, KI-Nutzung
entbinde nicht »von der Verantwortung für Inhalt und
Form der jeweiligen Arbeit«. So schließt sich gegen Ende
dieses Beitrags ein Kreis: Auch in Gerichtsentscheidungen
gibt es Transparenzhinweise. In einer aktuellen U. S.-ame-
rikanischen Entscheidung hat der Richter Christopher
McNall zur Verwendung von KI (Artificial Intelligence, AI)
festgehalten:

»I have used AI in the production of this decision. […] Principally, I
have used AI to summarise the documents, but I have satisfied
myself that the summaries – treated only as a first-draft – are ac-
curate. I have not used the AI for legal research. […] This decision
has my name at the end. I am the decision-maker, and I am re-
sponsible for this material. The judgment applied – in the sense of
the evaluative faculty, wighing-up the arguments, and framing the
terms of the order – has been entirely mine.«130

IV. Fazit

Bereits heute ist KI aus der rechtswissenschaftlichen Praxis
und Ausbildung kaum mehr wegzudenken. Sie eröffnet er-
hebliche Effizienzgewinne, schafft neue Lern- und Arbeits-
formen und verlangt zugleich klare Grenzen und Verant-
wortlichkeiten. Entscheidend ist daher nicht die Frage, ob,
sondern wie KI rechtssicher, verantwortungsvoll und wis-
senschaftlich redlich eingesetzt wird. Der souveräne Um-
gang mit KI-Tools wird für Juristinnen und Juristen künftig
ähnlich wichtig sein wie das Beherrschen von Gesetzestex-
ten und Kommentaren. Wer bereits im Studium lernt, KI
sicher, effizient und kritisch zu nutzen, kann komplexe
Sachverhalte schneller analysieren, präzisere Recherchen
durchführen und Routinearbeiten automatisieren – darf
aber den Blick für ethische und rechtliche Schranken nicht
verlieren. Frühzeitige Schulung kann angehende Juristin-
nen und Juristen darauf vorbereiten, die Chancen der Tech-
nologie verantwortungsvoll zu ergreifen und ihre Risiken
kompetent zu minimieren. Totalverbote wären demgegen-
über weder praktikabel noch sinnvoll.

Zunehmend schlagen sich diese Überlegungen in Leit-
linien und Regelungen nieder, die immer mehr juristische
Fachbereiche zum KI-Einsatz entwickeln. Die Kernaussage
dieser Regelwerke und auch der Maßstäbe für die juristi-

123 Dazu bereits oben, Fn. 31 und 77.
124 Hinweise Trier (Fn. 105), Nr. 2 S. 2.
125 Merkblatt Osnabrück (Fn. 103), Nr. 4.
126 Richtlinien Regensburg (Fn. 104), Einleitung Abs. 2.
127 Dazu bereits oben, bei Fn. 96.
128 Richtlinien Regensburg (Fn. 104), Einleitung Abs. 2.

129 Merkblatt Osnabrück (Fn. 103), bes. Nr. 4.
130 VP Evans (as executrix of HB Evans, deceased) & Ors v The Commis-
sioners for HMRC, [2025] UKFTT 1112 (TC), Judgment v. 22. 08. 2025 – TC/
2022/2556 u. a., abrufbar unter https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/u
kftt/tc/2025/1112 (abgerufen am 26. 09. 2025).
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sche Praxis ist denkbar einfach: Für KI-generierte Inhalte
gelten dieselben Maßstäbe wie für alle anderen Quellen, die
in wissenschaftlichen Arbeiten übernommen werden. »Aus-
nahmslos unzulässig sind sog. Blindzitate: Sie müssen alle
Quellen, die Sie zitieren, selbst eingesehen haben. Nur so
können Sie sicher sein, dass dort auch steht, wofür die Quel-
le andernorts in Anspruch genommen wurde.«131 Nur so las-

sen sich wissenschaftliche Redlichkeit und auch anwaltliche
Sorgfalt wahren. Transparenz ist zudem das Gebot der
Stunde: Im Zweifelsfall weisen Sie lieber einmal zu viel als
einmal zu wenig auf den Einsatz von KI hin. Dies schützt
nicht nur vor rechtlichen und prüfungsrechtlichen Risiken,
sondern stärkt auch das Vertrauen in die Integrität Ihrer
juristischer Arbeit.

131 Hartmann, Hausarbeit im Staatsrecht, 5. Aufl. 2023, 12; dort auchder
Verweis auf ein amüsantes Beispiel der Verbreitung eines Fehlzitats, das
Piekenbrock JURA 2015, 336 ff. liefert.
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